
Was tun, wenn man arbeiten 
will, aber nicht mehr kann?
Ihre persönliche Analyse zur Absicherung  
Ihrer Arbeitskraft
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»Berufsunfähig werden? Das betrifft mich nicht!«

Es kann einfach alle treffen.

Wie geht es finanziell weiter?

Die finanziellen Folgen bei Verlust der Arbeitskraft können Ihre Existenz bedrohen. Denn wenn das gewohnte  
Einkommen wegfällt, kommen zur eigentlichen Erkrankung auch noch Geldsorgen hinzu. Der gesetzliche Schutz  
sichert Ihre Existenz bei Weitem nicht ab. Die gesetzliche Rentenversicherung leistet im Schnitt lediglich ca. 1.007 Euro 
Erwerbsminderungsrente. Und das auch nur dann, wenn Sie weniger als drei Stunden am Tag einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen können. Wenn Sie jedoch immer noch zwischen drei und sechs Stunden pro Tag erwerbsfähig sind,  
halbiert sich dieser Betrag. Diese Erwerbstätigkeit muss keinen Bezug zu Ihrem bisherigen Beruf haben. Besonders 
junge Menschen sind doppelt betroffen, denn wer noch keine fünf Jahre berufstätig war, erhält keinerlei Unterstüt-
zung der gesetzlichen Rentenversicherung.

Quelle: Statistik der Deutsche Rentenversicherung „Rente 2022 - Band 227“, Stand: Juli 2023 

Statistisch gesehen betrifft eine Berufsunfähigkeit schon heute jede vierte beschäftigte Person. 
Da die Ursachen einer Berufs- bzw. Arbeitsunfähigkeit so vielschichtig sind, können alle davon 
betroffen sein. Auffällig ist, dass die psychischen Erkrankungen seit Jahren zunehmen und bereits 
heute die meisten Fälle von Berufsunfähigkeit verursacht.

Viele Menschen verdrängen dieses Thema, da sie jung, gesund und fit im Arbeitsleben stehen. 
Doch wie sieht dies in Zukunft aus? Die Rente ist erst mit 67 möglich.
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Sonstige

Quelle: Bestand der Swiss Life-Leistungsfälle, Stand: 12/2023

Psyche/Nerven-
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Ist Ihnen bewusst, wie wertvoll Ihre Arbeitskraft wirklich ist?

Was finanzieren Sie mit Ihrer Arbeitskraft?

X X =

Monatliches Nettoeinkommen Anzahl der Gehälter Anzahl der Jahre bis 
zum Ruhestand

Wert Ihrer Arbeitskraft

 Wohnen  Essen /Trinken  Mobilität

 Kleidung  Sachversicherungen  Sport

 Hobby  Kultur  und vieles mehr

 Freizeit  Vorsorge Urlaub
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Bis 6. Woche

Lohnfort-
zahlung

essakneknarKrednovdriw-
  gezahlt
- beträgt 70  % des regel-
  mäßigen Brutto-Gehalts
- und maximal 90  % des regel-

sad,stlaheG-otteNnegißäm
 der Beitragspfl icht unterliegt

Aussteuerung ins Arbeitslosengeld oder in die 
Erwerbsminderungsrente

NettoBrutto

Nach 6 Wochen bis zur 78. Woche Max. bis zur Altersrente

Privates Krankentagegeld Berufsunfähigkeitsrente bzw. Grundfähigkeitsrente
(je nach Beruf, Branche und Gesundheitszustand)

€ € € € €

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit

Aussteuerung in die Erwerbsminderungsrente 
bzw. Sozialhilfe

Das Krankengeld:

Existenz gesichert!

Warum ist eine BU Absicherung sinnvoll? oder klicken Sie hier

https://www.swisslife-weboffice.de/vd/mediathek-banken.html
https://www.swisslife-weboffice.de/vd/mediathek-banken.html
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Was kostet eine BU Absicherung?  
Einfach berechnen mit dem Swiss Life-Planer

oder klicken Sie hier

https://swisslife.vorsorge-finanzplanung.de/burechner/index.xhtml
https://swisslife.ivfp.de/burechner/index.xhtml
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  	� Erfahrung 
Swiss Life bietet bereits seit 1894 Berufsunfähigkeitstarife am deutschen Markt an und ist damit 
eines der ältesten Unternehmen, die BU anbieten.

Leistungsanerkennungsquote
Wenn es ernst wird, können Sie sich auf unsere Expertise und unseren hohen Qualitätsstandard 
verlassen. Nur wenige Anbieter können mit einer so hohen Leistungsanerkennungsquote über
zeugen. Durch solide Kalkulation und eine hervorragende Risikopolitik der Swiss Life konnten in 
den letzten 25 Jahren durchschnittlich über 84 % aller Anträge auf BU-Leistungen anerkannt werden.

Kapitalkraft
Swiss Life ist eine der größten Versicherungsgruppen Europas und punktet mit der „besten 
Kapitalkraft“ laut Focus Money. In Deutschland weist Swiss Life eine Solvency-II-Quote in Höhe 
von 347 % zum Jahresende 2023 aus. Das bedeutet, dass Swiss Life über wesentlich mehr 
finanzielle Eigenmittel verfügt, als es gesetzlich erforderlich ist, um die Verpflichtungen gegenüber 
den Kundinnen und Kunden erfüllen zu können. 

Konsortialführerschaft
Qualität setzt sich durch: Swiss Life ist im Bereich der Arbeitskraftabsicherung von den 
Versorgungswerken als Konsortialführerin beauftragt worden und ist damit auch Produktgeberin
für die Branchenlösungen MetallRente, KlinikRente und ChemieRente.

Swiss Life schafft Sicherheit für ein 
finanziell selbstbestimmtes Leben
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Manchmal benötigen Sie aus bestimmten Gründen eine  
Alternative zur Berufsunfähigkeitsabsicherung.

Auf welche Fähigkeiten sind Sie in Ihrem Beruf angewiesen?

Klarer Anspruch: Volle Leistung (monatl. Rente) bei Verlust von nur einer Grundfähigkeit!

Zu hohe Beiträge

Vorerkrankungen

Nicht oder nur eingeschränkt versicherbarer Beruf

Sehen

Gebrauch einer Hand

Schreiben

Bücken

Treppensteigen

Bildschirmtätigkeit

Sprechen

Gebrauch eines Arms

Stehen

Autofahren

Unterhaltung führen

Hören

Heben/Tragen

Tastatur benutzen

Sitzen

Fahrradfahren

Greifen/Halten

Gleichgewicht

Schieben/Ziehen

Knien

Gehen

Nutzung ÖPVN

Riechen/Schmecken

Smartphone/ 
Tablet benutzen
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Swiss Life Vitalschutz – die Absicherung  
Ihrer wichtigen Grundfähigkeiten!

Swiss Life Vitalschutz Tarife

Bereits mit dem Tarif Komfort sind Sie für ein finanziell selbstbestimmtes Leben gerüstet und verfügen  
über den besten grundlegenden Schutz.

Durch eine Erweiterung des Versicherungsschutzes im Rahmen des Tarifs Premium können Sie Ihre
Grundfähigkeiten umfassend absichern. Dadurch wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, Ihr Leben finanziell  
selbstbestimmt zu gestalten.

Vitalschutz Premium

Vitalschutz Komfort

oder klicken Sie hier

https://www.swisslife-weboffice.de/vd/mediathek-banken.html
https://www.swisslife-weboffice.de/vd/mediathek-banken.html
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„Schwere-Krankheiten-Option“ 
Mit unserer „Schwere-Krankheiten-Option“ können Sie zusätzlich zur Berufsunfähigkeitsrente 
ein einmaliges Kapital in Höhe der 12-, 24- oder 36-fachen garantierten monatlichen Berufsun- 
fähigkeitsrente erhalten, sofern Sie an einer von zehn schweren Erkrankungen leiden. Dieser  
einmalige Geldbetrag hilft Ihnen, um z. B. krankheitsbedingt notwendige Umbauten am Haus, in 
der Wohnung oder am Auto durchführen zu können oder um nicht erstattungsfähige ärztliche 
Leistungen und Reha-Maßnahmen zu bezahlen. 
 
„care“-Option und „care“-Option plus bei Pflegebedürftigkeit

Was ist die „care“-Option?
Mit unserer „care“-Option erhalten Sie eine lebenslange Rente (solange Pflegebedürftigkeit
besteht), wenn Sie beim Ablauf der Berufsunfähigkeitsversicherung pflegebedürftig sind. Die
„care“-Option kann nachträglich bei einer Erhöhung im Rahmen der Nachversicherungsgarantie
ohne erneute Gesundheitsprüfung eingeschlossen werden, sofern diese Option bei Vertragsab-
schluss bereits wählbar war.

Was ist die „care“-Option plus?
Diese Option greift nicht erst ab Ende der Leistungsdauer, sondern schon vorher – direkt ab dem 
Eintreten eines Pflegefalls. Die versicherte Person erhält dann eine Pflegerente, die zusätzlich zur 
Grundfähigkeitsrente bzw. BU-Rente gezahlt wird.

„Arbeitsunfähigkeits-Option“
Oft ist man lange arbeitsunfähig, bevor man berufsunfähig wird. Damit Sie auch in dieser Phase 
schon Leistungen beziehen können, haben Sie die Möglichkeit, die sogenannte «Arbeits
unfähigkeits-Option» einzuschließen. Mit dieser Option erhalten Sie bei Nachweis einer ununter-
brochenen ärztlich bescheinigten Arbeitsunfähigkeit, die bereits mindestens vier Monate bestan-
den hat und weitere zwei Monate attestiert ist, die monatlich vereinbarte Rente (für max. 24 oder 
36 Monate). Wenn Sie bereits sechs Monate arbeitsunfähig sind, zahlen wir die Leistungen rück-
wirkend. Die Arbeitsunfähigkeits-Option kann nachträglich bei einer Erhöhung im Rahmen der 
Nachversicherungsgarantie ohne erneute Gesundheitsprüfung eingeschlossen werden, sofern 
diese Option bei Vertragsabschluss bereits wählbar war.

Zusätzliche Hilfeleistungen – optional versicherbar

Grundfähigkeitsrente / BU-Rente «care»-Option: 
lebenslange Rente

Versicherungs- 
beginn

Eintritt  
Leistungsfall

Ende  
Leistungsdauer

Grundfähigkeitsrente / BU-Rente «care»-Option: 
lebenslange Rente

Versicherungs- 
beginn

Eintritt  
Leistungsfall

Ende  
Leistungsdauer

«care»-Option plus: 
zusätzliche Pflegerente wegen 

Pflegebedürftigkeit
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Swiss Life ist eine führende Anbieterin von Finanz- und Vorsorgelösungen und überzeugt in Deutschland seit 1866 mit 
Schweizer Werten. Vorsichtiges Agieren, nachhaltige Arbeit und solides Wirtschaften sind die Basis für ausgezeichnete  
Finanz- und Vorsorgelösungen, gute Kapitalerträge und starke Reserven. Alles, was Sicherheit schafft – und ein selbst
bestimmtes Leben ermöglicht.

Bestätigte Qualität
Swiss Life erhielt wiederholt Bestnoten von unterschiedlichen Ratingagenturen und Analysehäusern. Zahlreiche  
unabhängige Tests bestätigen die Kundenorientierung und Finanzstärke von Swiss Life Deutschland sowie die Qualität  
unserer Versicherungstarife.

Alle Unternehmensratings und Produktratings finden Sie unter www.swisslife.de/ratings.

Swiss Life. Für ein finanziell selbstbestimmtes Leben.
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Ihre Notizen



Wir unterstützen Menschen dabei, 
ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten.
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Swiss Life  
Service-Center

Postfach 1151 
85748 Garching

Telefon 089-3 81 09-11 28 
Fax 089-3 81 09-41 80

info@swisslife.de 
www.swisslife.de


